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Norm

AVG §66 Abs4;

LeichenbestattungsG Stmk 1992 §23 Abs4;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Die belBeh hat mit dem angefochtenen Bescheid, wie sich aus dem Spruch erkennen lässt, den erstinstanzlichen

Bescheid, mit dem der B<n die Bewilligung erteilt wurde, die Urne mit den Aschenresten ihres verstorbenen Sohnes an

einer näher genannten Anschrift zu verwahren, gemäß § 66 Abs. 4 AVG "behoben". Damit hat die Behörde den

erstinstanzlichen Bescheid ersatzlos aufgehoben und eine endgültige Entscheidung gefällt. Eine derartige ersatzlose

Behebung der erstinstanzlichen Entscheidung, mit welcher der Antrag der B<n auf Ausfolgung der Urne mit den

Aschenresten ihres verstorbenen Sohnes erledigt worden war, ohne über den Antrag der B<n zu entscheiden, war

jedoch gemäß § 66 Abs. 4 AVG nicht zulässig. Wenn die belBeh die AuAassung vertrat, dass die Voraussetzungen des

§& 23 Abs 4 tmk Leichenbestattungs 1992 nicht gegeben seien, hätte sie den Antrag der B<n abweisen müssen, wozu

es jedoch konkreter Feststellungen über den Sachverhalt bedurft hätte.
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